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bestehend aus:
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Der Versicherungsschutz
§ 1 Gegenstand, Umfang und Geltungsbereich des Ver-
sicherungsschutzes
(1) Der Versicherer bietet Versicherungsschutz gegen Verdienstausfal l als
Folge von Krankheiten oder Unfällen, soweit dadurch Arbeitsunfähigkeit
verursacht wi rd. Er zahlt im Versicherungsfall für die Dauer einer Ar-
beitsunfähigkeit ein Krankentagegeld in vertraglichem Umfang.
(2) Sinn der Versicherung nach Tari f TG6 ist, zusammen mit einer Be-
rufsunfähigkeits-Versicherung der versicherten Person einen lückenlosen
Übergang zwischen Tagegeldleistung bei Arbeitsunfähigkeit und Berufs-
unfähigkeits-Rente zu gewährleisten. Voraussetzung für die Versicherung
in Tari f TG6 ist daher, dass der Tari f TG6 in Verbindung mit einer Be-
rufsunfähigkeits-Versicherung bei der NÜRNBERGER Lebensversiche-
rung AG oder der NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG ab-
geschlossen und mit dieser geführt wi rd.
Nr. 1 Versicherungsfähigkeit
Versicherungsfähig sind Arbeitnehmer und Selbstständige, die Mit-
glied der deutschen Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sind.
Der Wegfall der Versicherungsfähigkeit ist dem Versicherer unver-
züglich anzuzeigen.
Als Arbeitnehmer gelten Personen, die gegen Entgelt in einem fes-
ten Arbeitsverhältnis stehen und ihren ständigen Wohnsitz in
Deutschland haben.
Als Selbstständige gelten Personen mit Wohn- und Geschäftssitz in
Deutschland, die regelmäßige Einkünfte aus selbstständiger Be-
rufsausübung erzielen und einkommensteuerpflichtig sind. Hierzu
gehören Angehörige der freien Berufe sowie selbstständige Berufs-
tätige in der gewerblichen Wirtschaft, die ihr Gewerbe bei der Be-
hörde angezeigt bzw. eine Gewerbeerlaubnis haben.
(3) Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung ei-
ner versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen, in deren
Verlauf Arbeitsunfähigkeit ärztl ich festgestell t wi rd. Der Versicherungs-
fal l beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizinischem
Befund keine Arbeitsunfähigkeit und keine Behandlungsbedürftigkeit
mehr bestehen. Eine während der Behandlung neu eingetretene und be-
handelte Krankheit oder Unfallfolge, in deren Verlauf Arbeitsunfähigkeit
ärztl ich festgestell t wi rd, begründet nur dann einen neuen Versiche-
rungsfal l, wenn sie mit der ersten Krankheit oder Unfallfolge in keinem
ursächl ichen Zusammenhang steht. Wird Arbeitsunfähigkeit gleichzeitig
durch mehrere Krankheiten oder Unfallfolgen hervorgerufen, so wi rd das
Krankentagegeld nur einmal gezahlt.

(4) Arbeitsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt vor, wenn die
versicherte Person ihre berufl iche Tätigkeit nach medizinischem Befund
vorübergehend in keiner Weise ausüben kann, sie auch nicht ausübt und
keiner anderweitigen Erwerbstätigkeit nachgeht.
(5) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versi-
cherungsschein, späteren schriftl ichen Vereinbarungen, den Al lgemeinen
Versicherungsbedingungen (Musterbedingungen mit Anhang, Tari f mi t
Tari fbedingungen) sowie den gesetzl ichen Vorschriften. Das Versiche-
rungsverhäl tnis unterl iegt deutschem Recht.
(6) Der Versicherungsnehmer kann die Umwandlung der Versicherung in
einen gleichartigen Versicherungsschutz verlangen. Der Versicherer
nimmt einen Antrag auf Umwandlung in angemessener Frist an.
Die erworbenen Rechte bleiben erhalten; die nach den technischen Be-
rechnungsgrundlagen gebildete Rückstellung für das mit dem Alter der
versicherten Person wachsende Wagnis (Al terungsrückstellung) wi rd
nach Maßgabe dieser Berechnungsgrundlagen angerechnet. Soweit der
neue Versicherungsschutz höher oder umfassender ist, kann insoweit ein
Risikozuschlag (§ 8a Absatz 3 und 4) verlangt oder ein Leistungsaus-
schluss vereinbart werden. Mit Ausnahme einer Befristung nach § 196
VVG (siehe Anhang) besteht der Umwandlungsanspruch nicht bei befris-
teten Versicherungsverhältnissen. Die Umwandlung des Versicherungs-
schutzes aus einem Tari f, bei dem die Beiträge geschlechtsunabhängig
kalkuliert werden, in einen Tari f, bei dem dies nicht der Fall ist, ist aus-
geschlossen.
(7) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Deutschland.
(8) Bei einem vorübergehenden Aufenthal t im europäischen Ausland wi rd
für im Ausland akut eingetretene Krankheiten oder Unfälle das Kranken-
tagegeld in vertraglichem Umfang für die Dauer einer medizinisch not-
wendigen stationären Heilbehandlung in einem öffentl ichen Krankenhaus
gezahlt. Für einen vorübergehenden Aufenthal t im außereuropäischen
Ausland können besondere Vereinbarungen getroffen werden.
Nr. 2 Ausland
Bei einem vorübergehenden Aufenthalt im außereuropäischen Aus-
land besteht Versicherungsschutz in gleicher Weise wie im europä-
ischen Ausland.
(9) Verlegt eine versicherte Person ihren gewöhnlichen Aufenthal t in ei-
nen anderen Mitgl iedsstaat der Europäischen Union oder einen anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum,
wi rd für in diesem Staat akut eingetretene Krankheiten oder Unfälle das
Krankentagegeld in vertraglichem Umfang für die Dauer einer medizi-
nisch notwendigen stationären Heilbehandlung in einem öffentl ichen
Krankenhaus gezahlt.
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Nr. 3 Schweiz
Die Schweiz wird in al len Bestimmungen den in § 1 Absatz 9 ge-
nannten Staaten bzw. den anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union und anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum gleichgestellt.

§ 1a Krankentagegeld während der Mutterschutzfristen
und am Entbindungstag
(1) Versicherungsfall ist auch der Verdienstausfal l der weiblichen Versi-
cherten, der während der Schutzfr isten nach § 3 Absatz 1 und § 3 Absatz
2 des Mutterschutzgesetzes sowie am Entbindungstag entsteht, wenn die
Versicherte in diesem Zeitraum nicht oder nur eingeschränkt berufl ich
tätig ist. Für diesen Versicherungsfall gelten die Bestimmungen der § 1
und §§ 2 bis 18 sinngemäß, soweit sich aus den nachfolgenden Absätzen
keine Abweichungen ergeben.
(2) Der Versicherer zahlt für die Dauer dieser Schutzfr isten und am Ent-
bindungstag ein Krankentagegeld in vertraglichem Umfang ungeachtet
der Leistungsausschlüsse nach § 5. Soweit der versicherten Person in
diesem Zeitraum ein Anspruch auf Mutterschaftsgeld nach dem Sozial-
gesetzbuch Fünftes Buch oder nach dem Mutterschutzgesetz, auf Eltern-
geld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz oder auf einen
anderen anderweitigen angemessenen Ersatz für den während dieser Zeit
verursachten Verdienstausfal l zusteht, wi rd dieser auf das vereinbarte
Krankentagegeld angerechnet. Wenn die versicherte Person während der
gesetzl ichen Mutterschutzfr isten oder am Entbindungstag arbeitsunfähig
mit Anspruch auf Bezug von Krankentagegeld ist oder wi rd, wi rd das
Krankentagegeld nur einmal bis zur vereinbarten Höhe gezahlt.
(3) Das während der Mutterschutzfr isten und am Entbindungstag gezahlte
Krankentagegeld darf zusammen mit dem Mutterschaftsgeld nach dem
Sozialgesetzbuch Fünftes Buch und nach dem Mutterschutzgesetz, dem
Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und anderen
Ersatzleistungen für den während dieser Zeit verursachten Verdienst-
ausfal l das auf den Kalendertag umgerechnete, aus der berufl ichen Tä-
tigkeit herrührende Nettoeinkommen nicht übersteigen. Maßgebend für
die Berechnung des Nettoeinkommens ist der Durchschnittsverdienst der
letzten 12 Monate vor Beginn der Mutterschutzfr ist nach § 3 Absatz 1 des
Mutterschutzgesetzes.
(4) Der Eintritt und die Dauer der Schutzfr isten nach § 3 Absatz 1 und § 3
Absatz 2 des Mutterschutzgesetzes und der Tag der Entbindung sind
durch den Versicherungsnehmer nachzuweisen. Dieser trägt etwaige
Kosten des Nachweises.
(5) Die Wartezeit beträgt acht Monate ab Versicherungsbeginn.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem im Versicherungsschein be-
zeichneten Zeitpunkt (Versicherungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss
des Versicherungsvertrags (insbesondere Zugang des Versicherungs-
scheins oder einer schriftl ichen Annahmeerklärung) und nicht vor Ablauf
von Wartezeiten. Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versiche-
rungsschutzes eingetreten sind, wi rd nicht geleistet. Nach Abschluss des
Versicherungsvertrags eingetretene Versicherungsfälle sind nur für den
Teil von der Leistungspflicht ausgeschlossen, der in die Zeit vor Versi-
cherungsbeginn oder in Wartezeiten fäl lt. Bei Vertragsänderungen gelten
die Sätze 1 bis 3 für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschut-
zes.
Nr. 4 Abschluss und Dauer des Versicherungsvertrages
Der Vertrag wird für ein Versicherungsjahr abgeschlossen; er ver-
längert sich stillschweigend um je ein Jahr, sofern er nicht gemäß
§ 13 oder § 14 in Textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mai l) gekündigt
wird. Die Dauer einer bestehenden Vorversicherung nach einem
Krankentagegeldtarif wird bei Tarifwechsel angerechnet.
Nr. 5 Versicherungsjahr
Das erste Versicherungsjahr rechnet vom Versicherungsbeginn an
und endet am 31. Dezember des betreffenden Kalenderjahres. Die
folgenden Versicherungsjahre fallen mit dem Kalenderjahr zusam-
men.
§ 3 Wartezeiten
(1) Auf allgemeine Wartezeiten wi rd verzichtet.
(2) Die besondere Wartezeit für psychische Erkrankungen beträgt acht
Monate. Auf sonstige besondere Wartezeiten wi rd verzichtet.
(3) Die besondere Wartezeit für psychische Erkrankungen kann erlassen
werden, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb von 14 Tagen nach
Antragstellung für die ohne Wartezeiten zu versichernden Personen auf
seine Kosten ärztl iche Zeugnisse über ihren Gesundheitszustand vorlegt.
Dies kann auch über ein Formblatt des Versicherers erfolgen.
§ 4 Umfang der Leistungspflicht
(1) Höhe und Dauer der Versicherungsleistungen ergeben sich aus dem
Tari f mi t Tari fbedingungen.
Nr. 6 Leistungsdauer
Die Zahlung des vereinbarten Krankentagegelds beginnt in Tarif
TG6 ab der 7. Woche (Karenzzeit 6 Wochen) der Arbeitsunfähigkeit

bzw. der Mutterschutzfristen (siehe § 1a). Das Krankentagegeld wird
ohne zeitliche Begrenzung gezahlt.
Tritt innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende einer Arbeitsun-
fähigkeit wegen der gleichen Krankheit oder Unfal lfolge erneut Ar-
beitsunfähigkeit ein, so werden die in den letzten zwölf Monaten vor
Beginn der erneuten Arbeitsunfähigkeit nachgewiesenen Zeiten der
Arbeitsunfähigkeit wegen der gleichen Krankheit oder Unfal lfolge
auf die Karenzzeit angerechnet.
Nr. 7 Berufsrisiko
Auftretende Berufskrankheiten und Berufsunfäl le sind zuschlagsfrei
mitversichert.
(2) Das Krankentagegeld darf zusammen mit sonstigen Krankentage- und
Krankengeldern das auf den Kalendertag umgerechnete, aus der berufl i-
chen Tätigkeit herrührende Nettoeinkommen nicht übersteigen. Maßge-
bend für die Berechnung des Nettoeinkommens ist der Durchschnitts-
verdienst der letzten 12 Monate vor Antragstellung bzw. vor Eintritt der
Arbeitsunfähigkeit, sofern der Tari f keinen anderen Zeitraum vorsieht.
Nr. 8 sonstige Krankentage- und Krankengelder
Leistungen einer bei der NÜRNBERGER Lebensversicherung AG oder
der NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG geführten Be-
rufsunfähigkeits-Versicherung gelten nicht als sonstige Krankenta-
ge- und Krankengelder im Sinne von § 4 Absatz 2 Satz 1.
(3) Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet dem Versicherer unverzüg-
lich eine nicht nur vorübergehende Minderung des aus der Berufstätigkeit
herrührenden Nettoeinkommens mitzuteilen.
(4) Sinkt das durchschni ttl iche Nettoeinkommen der versicherten Person
in einem Zeitraum von 12 Monaten unter die Höhe des dem Vertrage zu-
grunde gelegten Nettoeinkommens, kann der Versicherer, auch wenn der
Versicherungsfall bereits eingetreten ist, das Krankentagegeld und den
Beitrag entsprechend dem geminderten Nettoeinkommen herabsetzen.
Für einen Arbeitnehmer sind die letzten 12 Monate vor der Kenntniser-
langung des Versicherers der maßgebende Zeitraum. Ist bei Kenntniser-
langung des Versicherers bereits Arbeitsunfähigkeit eingetreten, ist auf
die letzten 12 Monate vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit als maßgebenden
Zeitraum abzustellen.
Für selbstständig Tätige ist das letzte abgelaufene Kalenderjahr vor
Kenntniserlangung des Versicherers der maßgebende Zeitraum. Ist bei
Kenntniserlangung des Versicherers bereits Arbeitsunfähigkeit eingetre-
ten, ist auf das letzte abgelaufene Kalenderjahr vor Beginn der Arbeits-
unfähigkeit als maßgebenden Zeitraum abzustellen.
Zeiten, in denen Arbeitsunfähigkeit oder ein Beschäftigungsverbot auf-
grund von Schutzvorschriften bestand, bleiben dabei außer Betracht. Die
Bestimmung des Nettoeinkommens richtet sich ungeachtet des Absatzes
2 nach den Tari fbedingungen. Die Herabsetzung des Krankentagegelds
und des Beitrags werden von Beginn des zweiten Monats nach Zugang
der Herabsetzungserklärung beim Versicherungsnehmer an wi rksam. Bis
zum Zeitpunkt der Herabsetzung wi rd die Leistungspflicht im bisherigen
Umfang auch für eine bereits eingetretene Arbeitsunfähigkeit nicht be-
rührt.
Nr. 9 Anzeigepflicht bei Änderung der Entgeltfortzahlung
Die Verpflichtung des Versicherungsnehmers gemäß Absatz 3 und
die Regelung über die Änderung des Vertrags gemäß Absatz 4 gelten
sinngemäß auch bei einer Änderung der Dauer der Fortzahlung des
Entgelts durch den Arbeitgeber.
Nr. 10 Nettoeinkommen
Als Nettoeinkommen im Sinne der Versicherungsbedingungen gel-
ten bei
Arbeitnehmern:
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit: 80 Prozent des Brutto-
einkommens
Selbstständigen und Freiberuflern:
Einkünfte aus selbstständiger Arbeit und freiberufl icher Tätigkeit:
70 Prozent des nach den Vorschriften des Einkommenssteuergeset-
zes ermittelten Gewinns vor Steuern in den letzten zwölf Monaten
vor Eintri tt der Arbeitsunfähigkeit
(5) Die Zahlung von Krankentagegeld setzt voraus, dass die versicherte
Person während der Dauer der Arbeitsunfähigkeit durch einen niederge-
lassenen approbierten Arzt oder Zahnarzt bzw. im Krankenhaus behan-
delt wi rd.
(6) Der versicherten Person steht die Wahl unter den niedergelassenen
approbierten Ärzten und Zahnärzten frei.
(7) Eintritt und Dauer der Arbeitsunfähigkeit sind durch Bescheinigung
des behandelnden Arztes oder Zahnarztes nachzuweisen. Etwaige Kosten
derartiger Nachweise hat der Versicherungsnehmer zu tragen. Beschei-
nigungen von Ehegatten, Lebenspartnern gemäß § 1 Lebenspartner-
schaftsgesetz (siehe Anhang), Eltern oder Kindern reichen zum Nach-
weise der Arbeitsunfähigkeit nicht aus.
Nr. 11 Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit
Für die Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit gemäß Absatz 7 kann
beim Versicherer ein Formblatt angefordert werden.
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(8) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung hat die ver-
sicherte Person freie Wahl unter den öffentl ichen und privaten Kranken-
häusern, die unter ständiger ärztl icher Leitung stehen, über ausreichende
diagnostische und therapeutische Mögl ichkeiten verfügen und Kranken-
geschichten führen.
(9) Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung in Kranken-
anstal ten, die auch Kuren bzw. Sanatoriumsbehandlung durchführen oder
Rekonvaleszenten aufnehmen, im Übrigen aber die Voraussetzungen von
Absatz 8 erfül len, werden die tarifl ichen Leistungen nur dann erbracht,
wenn der Versicherer diese vor Beginn der Behandlung schriftl ich zuge-
sagt hat. Bei Tbc-Erkrankungen wi rd in vertraglichem Umfange auch bei
stationärer Behandlung in Tbc-Heilstätten und -Sanatorien geleistet.
Nr. 12 Verzicht auf vorherige schriftliche Leistungszusage
(1) Der Versicherer beruft sich auf die fehlende vorherige schriftli-
che Leistungszusage nicht, wenn
a) es sich um eine Notfalleinweisung handelte oder
b) die Krankenanstalt das einzige Versorgungskrankenhaus in der

Umgebung des Aufenthaltsorts des Versicherten war.
(2) Tritt während des Aufenthalts in der Krankenanstalt abweichend
vom bisherigen Behandlungszweck eine akute Erkrankung auf, die
eine medizinisch notwendige stationäre Behandlung erfordert, leis-
tet der Versicherer auch ohne vorherige Leistungszusage für die
medizinisch notwendige Behandlungsdauer dieser Erkrankung.
(10) Der Versicherer gibt auf Verlangen des Versicherungsnehmers oder
der versicherten Person Auskunft über und Einsicht in Gutachten oder
Stellungnahmen, die der Versicherer bei der Prüfung der Leistungspflicht
oder für die Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit eingeholt hat. Wenn der
Auskunft an oder der Einsicht durch den Versicherungsnehmer oder die
versicherte Person erhebli che therapeutische Gründe oder sonstige er-
hebliche Gründe entgegenstehen, kann nur verlangt werden, einem be-
nannten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu geben. Der
Anspruch kann nur von der jeweils betroffenen Person oder ihrem ge-
setzl ichen Vertreter geltend gemacht werden. Hat der Versicherungsneh-
mer das Gutachten oder die Stellungnahme auf Veranlassung des Versi-
cherers eingeholt, erstattet der Versicherer die entstandenen Kosten.
Nr. 13 Rückstellung für Beitragsrückerstattung
Aus dem Überschuss der Gesellschaft wird nach den gesetzlichen
und aufsichtsbehördlichen Vorschriften eine Rückstellung für er-
folgsabhängige Beitragsrückerstattung gebildet, die nur zugunsten
der Versicherten verwendet werden darf.
Als Form der Überschussbeteiligung kommt u. a. in Betracht:
Auszahlung oder Gutschrift, Leistungserhöhung, Beitragssenkung,
Verwendung als Einmalbeitrag für Leistungserhöhung oder zur Ab-
wendung oder Milderung von Beitragserhöhungen.
Abweichend hiervon darf die Rückstellung für erfolgsabhängige
Beitragsrückerstattung gemäß § 140 Absatz 1 VAG (siehe Anhang)
in Ausnahmefällen zur Abwendung eines Notstands herangezogen
werden.
Der Vorstand bestimmt mit Zustimmung des Treuhänders die Art
der Verwendung der Rückstellung für erfolgsabhängige Beitrags-
rückerstattung, den jeweils zu verwendenden Betrag und den Zeit-
punkt der Verwendung.
§ 5 Einschränkung der Leistungspflicht
(1) Keine Leistungspflicht besteht bei Arbeitsunfähigkeit
a) wegen solcher Krankheiten einschl ießlich ihrer Folgen sowie wegen

Folgen von Unfällen, die durch Kriegsereignisse verursacht oder als
Wehrdienstbeschädigung anerkannt und nicht ausdrücklich in den
Versicherungsschutz eingeschlossen sind;

b) wegen auf Vorsatz beruhender Krankheiten und Unfälle einschl ießlich
deren Folgen sowie wegen Entziehungsmaßnahmen einschl ießlich
Entziehungskuren;

c) ausschl ießlich wegen Schwangerschaft während der gesetzl ichen Be-
schäftigungsverbote, ferner wegen Schwangerschaftsabbruch, Fehl-
geburt und Entbindung;

d) während der gesetzl ichen Beschäftigungsverbote für werdende Mütter
und Wöchnerinnen in einem Arbeitsverhäl tnis (Mutterschutz). Diese
befristete Einschränkung der Leistungspflicht gilt sinngemäß auch für
selbstständig Tätige, es sei denn, dass die Arbeitsunfähigkeit in kei-
nem Zusammenhang mit den unter c) genannten Ereignissen steht;

e) wenn sich die versicherte Person nicht an ihrem gewöhnlichen Auf-
enthalt in Deutschland aufhäl t, es sei denn, dass sie sich - unbe-
schadet des Absatz 2 - in medizinisch notwendiger stationärer Heil-
behandlung befindet (vgl . § 4 Absatz 8 und 9). Wird die versicherte
Person in Deutschland außerhalb ihres gewöhnlichen Aufenthal ts ar-
beitsunfähig, so steht ihr das Krankentagegeld auch zu, solange die
Erkrankung oder Unfallfolge nach medizinischem Befund eine Rück-
kehr ausschl ießt;

f) während Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie während Rehabili-
tationsmaßnahmen der gesetzl ichen Rehabilitationsträger, es sei
denn, es handelt sich um sogenannte Anschlussheilbehandlungen
(AHB) bei schweren Erkrankungen aus den Bereichen Kardiologie,
Orthopädie, Neurologie und Onkologie (Krebserkrankung), die AHB
schl ießt sich an eine stationäre Krankenhausbehandlung an und es ist
eine vorherige schriftl iche Leistungszusage durch den Versicherer er-
folgt.

(2) Während des Aufenthal ts in einem Heilbad oder Kurort - auch bei ei-
nem Krankenhausaufenthalt - besteht keine Leistungspflicht. Die Ein-
schränkung entfällt, wenn die versicherte Person dort ihren gewöhnlichen
Aufenthal t hat oder während eines vorübergehenden Aufenthal ts durch
eine vom Aufenthal tszweck unabhängige akute Erkrankung oder einen
dort eingetretenen Unfall arbeitsunfähig wi rd, solange dadurch nach
medizinischem Befund die Rückkehr ausgeschlossen ist.
§ 6 Auszahlung der Versicherungsleistungen
(1) Der Versicherer ist zur Leistung nur verpfl ichtet, wenn die von ihm
geforderten Nachweise erbracht sind; diese werden Eigentum des Versi-
cherers.
(2) Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fälligkeit der
Leistungen des Versicherers aus § 14 VVG (siehe Anhang).
(3) Der Versicherer ist verpfl ichtet, an die versicherte Person zu leisten,
wenn der Versicherungsnehmer ihm diese in Textform als Empfangsbe-
rechtigte für deren Versicherungsleistungen benannt hat. Liegt diese
Voraussetzung nicht vor, kann nur der Versicherungsnehmer die Leistung
verlangen.
(4) Kosten für die Überweisung der Versicherungsleistungen und für
Übersetzung können von den Leistungen abgezogen werden.
Nr. 14 Wegfall der Überweisungs- und Übersetzungskosten
Überweisungskosten werden nicht abgezogen, wenn der Versiche-
rungsnehmer ein Inlandskonto benennt, auf das die Beiträge über-
wiesen werden können. Übersetzungskosten werden nicht erhoben.
(5) Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten
noch verpfändet werden.
§ 7 Ende des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz endet - auch für schwebende Versicherungsfälle
- mit der Beendigung des Versicherungsverhältnisses (§ 13 bis § 15).
Endet das Versicherungsverhältnis
- wegen Wegfalls einer der im Tari f bestimmten Voraussetzungen für die

Versicherungsfähigkeit, so bestimmt sich die Leistungspflicht nach § 15
Buchstabe a;

- wegen Beendigung der Berufsunfähigkeit-Versicherung im Sinne von
§ 1 Absatz 2, so bestimmt sich die Leistungspflicht nach § 15 Buch-
stabe b;

- wegen Eintritts der Berufsunfähigkeit, so bestimmt sich die Leistungs-
pfl icht nach § 15 Buchstabe c.

Pflichten des Versicherungsnehmers
§ 8 Beitragszahlung
(1) Der Beitrag ist ein Jahresbeitrag und wi rd vom Versicherungsbeginn
an berechnet. Er ist zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres zu ent-
richten, kann aber auch in gleichen monatl ichen Beitragsraten gezahlt
werden, die jeweils bis zur Fälligkeit der Beitragsrate als gestundet gel-
ten. Die Beitragsraten sind am Ersten eines jeden Monats fäl l ig. Wird der
Jahresbeitrag während des Versicherungsjahres neu festgesetzt, so ist
der Unterschiedsbetrag vom Änderungszeitpunkt an bis zum Beginn des
nächsten Versicherungsjahres nachzuzahlen bzw. zurückzuzahlen.
(2) Wird der Vertrag für eine bestimmte Zeit mit der Maßgabe geschlos-
sen, dass sich das Versicherungsverhältnis nach Ablauf dieser be-

stimmten Zeit sti l lschweigend um jeweils ein Jahr verlängert, sofern der
Versicherungsnehmer nicht fristgemäß gekündigt hat, so kann der Tari f
anstelle von Jahresbeiträgen Monatsbeiträge vorsehen. Diese sind am
Ersten eines jeden Monats fäl l ig.
Nr. 15 Beitragsnachlass bei nicht monatlicher Beitragszahlung
Der Versicherer erhebt gemäß Absatz 2 Monatsbeiträge. Bei nicht
monatlicher Beitragszahlung wird ein Beitragsnachlass (Skonto) in
Höhe von
1 % bei vierteljährlicher Zahlung
2 % bei halbjährlicher Zahlung
4 % bei Jahreszahlung gewährt.
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(3) Der erste Beitrag bzw. die erste Beitragsrate ist, sofern nichts anderes
vereinbart, unverzügl ich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des
Versicherungsscheins zu zahlen.
Nr. 16 Zahlung des Erstbeitrags
Abweichend von Absatz 3 ist der erste Beitrag unverzüglich nach
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen, jedoch nicht vor dem
Tag des im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginns.
(4) Kommt der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Beitragsrate
in Verzug, so werden die gestundeten Beitragsraten des laufenden Ver-
sicherungsjahres fäl l ig. Sie gelten jedoch erneut als gestundet, wenn der
rückständige Beitragsteil einschl ießlich der Beitragsrate für den am Tage
der Zahlung laufenden Monat und die Mahnkosten entrichtet sind.
(5) Nicht rechtzeitige Zahlung des Erstbeitrags oder eines Folgebeitrags
kann unter den Voraussetzungen der §§ 37 und 38 VVG (siehe Anhang)
zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. Ist ein Beitrag bzw. eine
Beitragsrate nicht rechtzeitig gezahlt und wi rd der Versicherungsnehmer
in Textform gemahnt, so ist er zur Zahlung der Mahnkosten verpfl ichtet,
deren Höhe sich aus dem Tari f ergibt.
Nr. 17 Mahnkosten
Für jede Mahnung werden Mahnkosten erhoben.
(6) Wird das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragslaufzeit be-
endet, steht dem Versicherer für diese Vertragslaufzeit nur derjenige Teil
des Beitrags bzw. der Beitragsrate zu, der dem Zeitraum entspri cht, in
dem der Versicherungsschutz bestanden hat. Wird das Versicherungs-
verhäl tnis durch Rücktritt auf Grund des § 19 Absatz 2 VVG (siehe An-
hang) oder durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täu-
schung beendet, steht dem Versicherer der Beitrag bzw. die Beitragsrate
bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu.
Tri tt der Versicherer zurück, weil der erste Beitrag bzw. die erste Bei-
tragsrate nicht rechtzeitig gezahlt wi rd, kann er eine angemessene Ge-
schäftsgebühr verlangen.
(7) Die Beiträge sind an die vom Versicherer zu bezeichnende Stelle zu
entrichten.

§ 8 a Beitragsberechnung
(1) Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften
des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) und ist in den technischen
Berechnungsgrundlagen des Versicherers festgelegt.
Nr. 18 Ausweis der Beiträge
Die zu zahlenden Beiträge sind im Versicherungsschein ausgewie-
sen. Die Höhe des Beitrags richtet sich nach dem erreichten Alter
bei Eintri tt in den Tarif (Eintri ttsalter).
(2) Bei einer Änderung der Beiträge, auch durch Änderung des Versi-
cherungsschutzes, wi rd das Geschlecht und das (die) bei Inkrafttreten der
Änderung erreichte tarifl iche Lebensalter (Lebensaltersgruppe) der ver-
sicherten Person berücksichtigt; dies gilt in Ansehung des Geschlechts
nicht für Tari fe, deren Beiträge geschlechtsunabhängig erhoben werden.
Dabei wi rd dem Eintrittsalter der versicherten Person dadurch Rechnung
getragen, dass eine Alterungsrückstellung gemäß den in den technischen
Berechnungsgrundlagen festgelegten Grundsätzen angerechnet wi rd.
Eine Erhöhung der Beiträge oder eine Minderung der Leistungen des
Versicherers wegen des Älterwerdens der versicherten Person ist jedoch
während der Dauer des Versicherungsverhältnisses ausgeschlossen, so-
weit eine Alterungsrückstellung zu bilden ist.
Nr. 19 Tarifwechsel
Bei einer Änderung der Beiträge bzw. des Versicherungsschutzes
(Tarifwechsel) erfolgt eine, in den technischen Berechnungsgrund-
lagen des Versicherers festgelegte, Anrechnung der Alterungsrück-
stellung gemäß § 8a Absatz 2 innerhalb der Tarife der Krankenta-
gegeld-Versicherung. Dabei wird auf den Tarifbeitrag des bei In-
krafttreten der Änderung erreichten Lebensalters ein Umstellungs-
rabatt eingeräumt.
(3) Bei Beitragsänderungen kann der Versicherer auch besonders ver-
einbarte Risikozuschläge entsprechend ändern.
(4) Liegt bei Vertragsänderungen ein erhöhtes Risiko vor, steht dem
Versicherer für den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes
zusätzl ich zum Beitrag ein angemessener Zuschlag zu. Dieser bemisst
sich nach den für den Geschäftsbetrieb des Versicherers zum Ausgleich
erhöhter Risiken maßgeblichen Grundsätzen.

§ 8 b Beitragsanpassung
(1) Im Rahmen der vertraglichen Leistungszusage können sich die Leis-
tungen des Versicherers z. B. wegen häufigerer Arbeitsunfähigkeit der
Versicherten, wegen längerer Arbeitsunfähigkeitszeiten oder aufgrund
steigender Lebenserwartung ändern. Dementsprechend vergleicht der
Versicherer zumindest jährlich für jeden Tari f die erforderl ichen mit den
in den technischen Berechnungsgrundlagen kalkulierten Versicherungs-
leistungen und Sterbewahrscheinlichkeiten. Ergibt diese Gegenüberstel-
lung für eine Beobachtungseinheit eines Tari fs eine Abweichung von
mehr als dem gesetzl ich oder tarifl ich festgelegten Vomhundertsatz,

werden alle Beiträge dieser Beobachtungseinheit vom Versicherer über-
prüft und, soweit erforderl ich, mit Zustimmung des Treuhänders ange-
passt. Unter den gleichen Voraussetzungen kann auch ein vereinbarter
Risikozuschlag entsprechend geändert werden.

Nr. 20 Tariflicher Vomhundertsatz
Der in Absatz 1 genannte Vomhundertsatz beträgt bei dem Vergleich
der Versicherungsleistungen und bei dem Vergleich der Sterbe-
wahrscheinlichkeiten jeweils 5 % .
(2) Von einer Beitragsanpassung kann abgesehen werden, wenn nach
übereinstimmender Beurteilung durch den Versicherer und den Treuhän-
der die Veränderung der Versicherungsleistungen als vorübergehend an-
zusehen ist.
(3) Beitragsanpassungen sowie Änderungen von evtl. vereinbarten Risi-
kozuschlägen werden zu Beginn des zweiten Monats wi rksam, der auf
die Benachri chtigung des Versicherungsnehmers folgt.

§ 9 Obliegenheiten
(1) Die ärztl ich festgestell te Arbeitsunfähigkeit ist dem Versicherer un-
verzügl ich, spätestens aber innerhalb der im Tari f festgesetzten Frist,
durch Vorlage eines Nachweises (§ 4 Absatz 7) anzuzeigen. Bei verspä-
tetem Zugang der Anzeige kann das Krankentagegeld bis zum Zu-
gangstage nach Maßgabe des § 10 gekürzt werden oder ganz entfallen;
eine Zahlung vor dem im Tari f vorgesehenen Zeitpunkt erfolgt jedoch
nicht. Fortdauernde Arbeitsunfähigkeit ist dem Versicherer innerhalb der
im Tari f festgesetzten Frist nachzuweisen. Die Wiederherstellung der
Arbeitsfähigkeit ist dem Versicherer binnen drei Tagen anzuzeigen.
Nr. 21 Anzeigepflicht nach eingetretener Arbeitsunfähigkeit
Die ärztlich festgestellte Arbeitsunfähigkeit ist bis zum letzten Ka-
renztag durch Vorlage eines Nachweises gemäß § 4 Absatz 7 anzu-
zeigen. Bei verspäteter Anzeige gilt als erster Leistungstag der
Zugangstag der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.
Bei fortdauernder Arbeitsunfähigkeit ist die ärztliche Bescheinigung
al le zwei Wochen zu erneuern. Ein Formblatt kann hierzu angefor-
dert werden. Erfolgt dieser Nachweis nicht fristgerecht, so gilt die
Bescheinigung ab dem Zugangstag, wenn zu diesem Zeitpunkt noch
Arbeitsunfähigkeit bestand.
(2) Der Versicherungsnehmer und die als empfangsberechtigt benannte
versicherte Person (vgl . § 6 Absatz 3) hat auf Verlangen des Versicherers
jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls
oder der Leistungspflicht des Versicherers und ihres Umfangs erforder-
lich ist. Die geforderten Auskünfte sind auch einem Beauftragten des
Versicherers zu erteilen.
(3) Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person verpfl ichtet,
sich durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt untersuchen zu las-
sen.
(4) Die versicherte Person hat für die Wiederherstellung der Arbeitsfä-
higkeit zu sorgen; sie hat insbesondere die Weisungen des Arztes ge-
wissenhaft zu befolgen und alle Handlungen zu unterlassen, die der Ge-
nesung hinderl ich sind.
(5) Jeder Berufswechsel der versicherten Person ist unverzügl ich anzu-
zeigen.
(6) Der Neuabschluss einer weiteren oder die Erhöhung einer anderweitig
bestehenden Versicherung mit Anspruch auf Krankentagegeld darf nur
mit Einwi ll igung des Versicherers vorgenommen werden.
Nr. 22 Wegfall der Anzeigepflicht
In Abweichung von Absatz 6 entfäl lt bei Neuabschluss oder bei einer
Erhöhung einer anderweitig beantragten Unfal l-Krankentagegeld-
Versicherung die Anzeigepflicht gegenüber dem Versicherer.

§ 10 Folgen von Obliegenheitsverletzungen
(1) Der Versicherer ist mit den in § 28 Absatz 2 bis 4 VVG (siehe Anhang)
vorgeschriebenen Einschränkungen ganz oder teilweise von der Ver-
pfl ichtung zur Leistung frei, wenn eine der in § 9 Absatz 1 bis 6 genannten
Obliegenheiten verletzt wi rd.
(2) Wird eine der in § 9 Absatz 5 und 6 genannten Obliegenheiten verletzt,
so kann der Versicherer unter der Voraussetzung des § 28 Absatz 1 VVG
(siehe Anhang) innerhalb eines Monats nach dem Bekanntwerden der
Obliegenheitsverletzung ohne Einhaltung einer Frist auch kündigen.
(3) Die Kenntnis und das Verschulden der versicherten Person stehen der
Kenntnis und dem Verschulden des Versicherungsnehmers gleich.

§ 11 Anzeigepflicht bei Wegfall der Versicherungsfähig-
keit
Der Wegfall einer im Tari f bestimmten Voraussetzung für die Versiche-
rungsfähigkeit einer versicherten Person ist dem Versicherer unverzüg-
lich anzuzeigen. Erlangt der Versicherer von dem Eintritt dieses Ereig-
nisses erst später Kenntnis, so sind beide Teile verpfl ichtet, die für die
Zeit nach Beendigung des Versicherungsverhältnisses empfangenen
Leistungen einander zurückzugewähren.
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§ 12 Aufrechnung
Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen des Versicherers nur
aufrechnen, soweit die Gegenforderung unbestri tten oder rechtskräftig
festgestell t ist. Gegen eine Forderung aus der Beitragspfl icht kann jedoch
ein Mitgl ied eines Versicherungsvereins nicht aufrechnen.

Ende der Versicherung
§ 13 Kündigung durch den Versicherungsnehmer
(1) Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsverhältnis zum
Ende eines jeden Versicherungsjahres mit einer Frist von drei Monaten
kündigen.
(2) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen oder Tari fe
beschränkt werden.
(3) Erhöht der Versicherer die Beiträge aufgrund der Beitragsanpas-
sungsklausel oder vermindert er seine Leistungen gemäß § 18 Absatz 1
oder macht er von seinem Recht auf Herabsetzung gemäß § 4 Absatz 4
Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhält-
nis hinsichtl ich der betroffenen versicherten Person innerhalb von zwei
Monaten vom Zugang der Änderungsmitteilung an zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Änderung kündigen. Bei einer Beitragserhöhung
kann der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis auch bis
und zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung kündigen.
(4) Der Versicherungsnehmer kann, sofern der Versicherer die Anfech-
tung, den Rücktritt oder die Kündigung nur für einzelne versicherte Per-
sonen oder Tari fe erklärt, innerhalb von zwei Wochen nach Zugang die-
ser Erklärung die Aufhebung des übrigen Teils der Versicherung zum
Schlusse des Monats verlangen, in dem ihm die Erklärung des Versi-
cherers zugegangen ist, bei Kündigung zu dem Zeitpunkt, in dem diese
wi rksam wi rd.
(5) Kündigt der Versicherungsnehmer das Versicherungsverhältnis ins-
gesamt oder für einzelne versicherte Personen, haben die versicherten
Personen das Recht, das Versicherungsverhältnis unter Benennung des
künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Erklärung ist inner-
halb zweier Monate nach der Kündigung abzugeben. Die Kündigung ist
nur wi rksam, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die be-
troffenen versicherten Personen von der Kündigungserklärung Kenntnis
erlangt haben.
Nr. 23 Fristverlängerung
Abweichend von § 13 Absatz 5 ist es ausreichend, wenn die Fort-
setzung des Versicherungsverhältnisses dem Versicherer innerhalb
von sechs Monaten nach Beendigung der Versicherung mitgetei lt
wird; die rückständigen Beiträge sind nachzuentrichten.
§ 14 Kündigung durch den Versicherer
(1) Der Versicherer verzichtet auf das ordentliche Kündigungsrecht.
(2) Die gesetzl ichen Bestimmungen über das außerordentliche Kündi-
gungsrecht bleiben unberührt.
(3) Die Kündigung kann auf einzelne versicherte Personen, Tari fe oder auf
nachträgliche Erhöhungen des Krankentagegelds beschränkt werden.
(4) Der Versicherer kann, sofern der Versicherungsnehmer die Kündigung
nur für einzelne versicherte Personen oder Tari fe erklärt, innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang der Kündigung die Aufhebung des übrigen
Teils der Versicherung zu dem Zeitpunkt verlangen, in dem diese wi rk-
sam wi rd.
Nr. 24 Zeitliche Begrenzung des Rücktri ttsrechts
Wegen einer Verletzung der dem Versicherungsnehmer bei der
Schließung des Vertrags obliegenden Anzeigepflicht gemäß § 19 i.
V. m. den §§ 21 und 194 Absatz 1 Sätze 3 und 4 VVG (siehe Anhang)
kann der Versicherer vom Vertrag nicht mehr zurücktreten, wenn
seit der Schließung drei Jahre verstrichen sind. Die Frist beläuft
sich auf zehn Jahre, wenn die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arg-
listig verletzt worden ist.

§ 15 Sonstige Beendigungsgründe
Das Versicherungsverhältnis endet hinsichtl ich der betroffenen versi -
cherten Personen
a) bei Wegfall einer im Tari f bestimmten Voraussetzung für die Versi-

cherungsfähigkeit im Sinne von § 1 Nr. 1 (Aufgabe einer Erwerbstä-
tigkeit oder Beendigung der Mitgl iedschaft in der GKV) zum Ende des
Monats, in dem die Voraussetzung weggefallen ist. Besteht jedoch zu
diesem Zeitpunkt in einem bereits eingetretenen Versicherungsfall
Arbeitsunfähigkeit, so endet das Versicherungsverhältnis nicht vor
dem Zeitpunkt, bis zu dem der Versicherer seine im Tari f aufgeführten
Leistungen für diese Arbeitsunfähigkeit zu erbringen hat, spätestens
aber drei Monate nach Wegfall der Voraussetzung;

b) bei Beendigung der in Verbindung mit Tari f TG6 abgeschlossenen
Berufsunfähigkeits-Versicherung bei der NÜRNBERGER Lebensversi-
cherung AG bzw. der NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung

AG. Mit Beendigung des Versicherungsverhältnisses endet in diesem
Fall für bereits eingetretene Versicherungsfälle auch die Leistungs-
pfl icht aus Tari f TG6;

c) mit Eintritt der Berufsunfähigkeit. Berufsunfähigkeit l iegt für den
Zeitraum vor, für den die NÜRNBERGER Lebensversicherung AG bzw.
die NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG das Vorl iegen der
Berufsunfähigkeit nach deren Bedingungswerk anerkannt hat. Mit
Beendigung des Versicherungsverhältnisses endet in diesem Fall für
bereits eingetretene Versicherungsfälle auch die Leistungspflicht aus
Tari f TG6;

Nr. 25 Rückwirkende Feststellung der Berufsunfähigkeit
Hat die versicherte Person Leistungen nach Tarif TG6 für einen
Zeitraum erhalten, für den auch Leistungen aus der Berufsunfähig-
keits-Versicherung der NÜRNBERGER Lebensversicherung AG bzw.
der NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG wegen rück-
wirkender Feststellung der Berufsunfähigkeit ausbezahlt werden, so
hat die NÜRNBERGER Krankenversicherung AG das Recht, die für
diesen Zeitraum gezahlten Krankentagegelder zurückzufordern.
Nr. 26 Wechsel der berufl ichen Tätigkeit
(1) Bei Wechsel der berufl ichen Tätigkeit kann der Versicherungs-
nehmer die Fortsetzung der Versicherung verlangen, sofern die
Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit erfüllt sind und die
Versicherung nicht aus einem anderen bedingungsmäßigen Grund
erl ischt. Für eventuelle Mehrleistungen infolge Verkürzung der Ka-
renzzeit oder Erhöhung des Tagessatzes können besondere Verein-
barungen getroffen werden.
(2) Wird die versicherte Person nach Eintri tt des Versicherungsfalls
arbeitslos, ohne Anspruch auf Leistungen wegen Arbeitslosigkeit zu
haben, so verlängert sich die in § 15 Buchstabe a genannte Drei -
Monatsfrist auf neun Monate. § 15 Buchstabe c bleibt unberührt.
Nr. 27 Fortführung des Versicherungsverhältnisses im Rahmen einer
Anwartschaftsversicherung
Wird das Versicherungsverhältnis wegen Aufgabe einer Erwerbstä-
tigkeit, wegen Beendigung der Mitgliedschaft in der GKV, wegen
Eintri tts der Berufsunfähigkeit oder wegen Bezugs einer Berufsun-
fähigkeits-Rente beendet, kann der Versicherungsnehmer das Ver-
sicherungsverhältnis für die Dauer des Wegfalls der Voraussetzung,
die Dauer der Berufsunfähigkeit oder die Dauer des Bezugs von
Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeits-Rente hinsichtl ich
der betroffenen versicherten Person im Rahmen einer Anwart-
schaftsversicherung fortsetzen.
Der Antrag auf diese Umwandlung des Versicherungsverhältnisses
ist innerhalb von zwei Monaten seit Wegfall der Voraussetzung, seit
Eintri tt der Berufsunfähigkeit oder seit Bezug einer Berufsunfähig-
keits-Rente, bei späterem Bekanntwerden des Ereignisses gerechnet
ab diesem Zeitpunkt, zu stellen.
d) mit dem Bezug von Altersrente, spätestens, sofern tarifl ich vereinbart,

mi t Vollendung des 65. Lebensjahres. Sofern eine Beendigung mit
Vollendung des 65. Lebensjahres vereinbart ist, hat die versicherte
Person das Recht, nach Maßgabe von § 196 VVG (siehe Anhang) den
Abschluss einer neuen Krankentagegeld-Versi cherung zu verlangen;

Nr. 28 Befristung des Versicherungsverhältnisses
Das Versicherungsverhältnis endet grundsätzlich mit Vollendung
des 67. Lebensjahres. Wird jedoch nachgewiesen, dass die in § 1
Nr. 1 genannten Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit
weiterhin erfüllt sind und der Versicherungsnehmer keine Alters-
rente bezieht, so wird das Versicherungsverhältnis fortgeführt.
e) mit dem Tod. Beim Tode des Versicherungsnehmers haben die versi -

cherten Personen das Recht, das Versicherungsverhältnis unter Be-
nennung des künftigen Versicherungsnehmers fortzusetzen. Die Er-
klärung ist innerhalb zweier Monate nach dem Tode des Versiche-
rungsnehmers abzugeben;

Nr. 29 Ehescheidung
Ein getrennt lebender Ehegatte oder rechtskräftig Geschiedener
kann seinen Vertragsteil als selbstständige Versicherung fortsetzen.
Die Voraussetzungen für die Versicherungsfähigkeit müssen erfüllt
sein. Entsprechendes gilt für den getrennt lebenden eingetragenen
Lebenspartner oder bei Aufhebung der eingetragenen Lebenspart-
nerschaft.
f) bei Verlegung des gewöhnlichen Aufenthal ts in einen anderen Staat als

die in § 1 Absatz 9 genannten, es sei denn, dass das Versicherungs-
verhäl tnis aufgrund einer anderweitigen Vereinbarung fortgesetzt wi rd.
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Nr. 30 Fortführung des Versicherungsverhältnisses bei einer vorü-
bergehenden Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts ins Ausland
Bei einer vorübergehenden Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts
in einen anderen Staat als die in § 1 Absatz 9 genannten kann der
Versicherungsnehmer verlangen, dass das Versicherungsverhältnis
zu entsprechend herabgesetzten Beiträgen im Rahmen einer An-
wartschaftsversicherung fortgeführt wird. Dieses Anrecht auf eine

solche Fortführung ist vom Versicherungsnehmer innerhalb von zwei
Monaten nach der Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts beim
Versicherer in Textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mai l) geltend zu
machen. Die Fortführung erfolgt dann rückwirkend zum Zeitpunkt
der Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts. Bei späterer Geltend-
machung erfolgt die Fortführung ab Beginn der Geltendmachung
folgenden Monats.

Sonstige Bestimmungen
§ 16 Willenserklärungen und Anzeigen
Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer bedürfen
der Textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mai l.

§ 17 Gerichtsstand
(1) Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versiche-
rungsnehmer ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Versiche-
rungsnehmer seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen
gewöhnlichen Aufenthal t hat.
(2) Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthal t des Versicherungsnehmers oder bei dem
Gericht am Sitz des Versicherers anhängig gemacht werden.
(3) Verlegt der Versicherungsnehmer nach Vertragsabschluss seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthal t in einen Staat, der nicht Mit-
gliedsstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Abkommens
über dem Europäischen Wirtschaftsraum ist oder ist sein Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthal t im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt,
ist das Gericht am Sitz des Versicherers zuständig.

§ 18 Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen
(1) Bei einer nicht nur als vorübergehend anzusehenden Veränderung der
Verhältnisse des Gesundheitswesens können die Al lgemeinen Versiche-
rungsbedingungen und die Tari fbestimmungen den veränderten Verhält-
nissen angepasst werden, wenn die Änderungen zur hinreichenden
Wahrung der Belange der Versicherungsnehmer erforderl ich erscheinen
und ein unabhängiger Treuhänder die Voraussetzungen für die Änderun-
gen überprüft und ihre Angemessenheit bestätigt hat. Die Änderungen
werden zu Beginn des zweiten Monats wi rksam, der auf die Mitteilung
der Änderungen und der hierfür maßgeblichen Gründe an den Versiche-
rungsnehmer folgt.
(2) Ist eine Bestimmung in den Al lgemeinen Versicherungsbedingungen
durch höchstrichterl iche Entscheidung oder durch einen bestandskräfti -
gen Verwal tungsakt für unwirksam erklärt worden, kann sie der Versi-
cherer durch eine neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des
Vertrags notwendig ist oder wenn das Festhalten an dem Vertrag ohne
neue Regelung für eine Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der
Interessen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen
würde. Die neue Regelung ist nur wi rksam, wenn sie unter Wahrung des
Vertragsziels die Belange der Versicherungsnehmer angemessen be-
rücksichtigt. Sie wi rd zwei Wochen, nachdem die neue Regelung und die
hierfür maßgeblichen Gründe dem Versicherungsnehmer mitgeteil t wor-
den sind, Vertragsbestandteil.

§ 19 Abstimmung bei der Vertrags- und Leistungsbear-
beitung
Nr. 31 Abstimmung zwischen der NÜRNBERGER Krankenversiche-
rung AG und der NÜRNBERGER Lebensversicherung AG bzw. der
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG
(1) Gemäß § 1 Nr. 1 ist die Versicherung nach Tarif TG6 an das
Bestehen einer Berufsunfähigkeits-Versicherung bei der NÜRNBER-

GER Lebensversicherung AG oder der NÜRNBERGER Beamten Le-
bensversicherung AG gebunden. Damit kann bei Übergang von Ar-
beitsunfähigkeit zu Berufsunfähigkeit der direkte Anschluss der
Berufsunfähigkeits-Rente an die Krankentagegeldzahlungen ge-
währleistet werden. Zur Erfüllung dieser Verpflichtung ist eine auf-
einander abgestimmte Vertrags- und Leistungsbearbeitung der
Versicherer gemäß der Absätze 2 bis 7 erforderlich.
(2) Im Falle einer voraussichtlich länger als sechs Monate andau-
ernden Arbeitsunfähigkeit, werden die im Rahmen der Krankenta-
gegeldbearbeitung benötigten personenbezogenen Daten von der
NÜRNBERGER Krankenversicherung AG an die NÜRNBERGER Le-
bensversicherung AG bzw. die NÜRNBERGER Beamten Lebensver-
sicherung AG weitergegeben. Dadurch kann zeitnah über einen
Rentenanspruch aus dem Berufsunfähigkeitsvertrag entschieden
werden.
(3) Sofern die NÜRNBERGER Lebensversicherung AG bzw. die
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG Leistungspflicht
aus der Berufsunfähigkeits-Rente feststel lt, übermittelt die NÜRN-
BERGER Krankenversicherung AG Höhe und Zeitraum der geleiste-
ten Krankentagegeldzahlungen an die NÜRNBERGER Lebensversi-
cherung AG bzw. die NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung
AG.
(4) Die NÜRNBERGER Lebensversicherung AG bzw. die NÜRNBER-
GER Beamten Lebensversicherung AG übermittelt im Leistungsfall
die im Rahmen der Leistungsregulierung ermittelten Daten, insbe-
sondere Gesundheitsdaten und Informationen über den Eintri tt und
Verlauf der Berufsunfähigkeit bei Bedarf an die NÜRNBERGER
Krankenversicherung AG und informiert gegebenenfalls über die
Beendigung der Leistungszahlung. Dadurch ist eine einheitliche
Begutachtung der vorl iegenden Sachverhalte gewährleistet.
(5) Im Falle einer Vertragsbeendigung oder sonstigen Vertragsän-
derung der Berufsunfähigkeits-Versicherung bzw. der Krankentage-
geld-Versicherung informiert die NÜRNBERGER Lebensversicherung
AG bzw. NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG die
NÜRNBERGER Krankenversicherung AG und umgekehrt.
(6) Nachmeldungen zu Gesundheitsangaben im Versicherungsan-
trag werden zwischen der NÜRNBERGER Krankenversicherung AG
und der NÜRNBERGER Lebensversicherung AG bzw. der NÜRNBER-
GER Beamten Lebensversicherung AG übermittelt. Eine Meldung
seitens des Versicherungsnehmers an beide beteiligten Versicherer
ist damit nicht notwendig.
(7) Bei Bedarf werden Informationen, die im Rahmen der Prüfung
der vorvertraglichen Anzeigepflicht erworben wurden, von der
NÜRNBERGER Krankenversicherung AG an die NÜRNBERGER Le-
bensversicherung AG bzw. die NÜRNBERGER Beamten Lebensver-
sicherung AG übermittelt und umgekehrt.

§ 20 Sonstiges
Ein Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), der
insbesondere die in den AVB erwähnten Bestimmungen enthält, ist dem
Bedingungstext als Anhang beigefügt.

NÜRNBERGER
Krankenversicherung AG
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ANHANG
Information für den Versicherungsnehmer
Soweit nicht in den AVB Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetzl ichen Vorschriften, insbesondere das Versicherungsvertragsgesetz (VVG), das Ver-
sicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und das Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG). Die für den Versicherungsnehmer wichtigsten Bestimmungen sind in diesem
Anhang abgedruckt.

Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG)
§ 14 Fälligkeit der Geldleistung
(1) Geldleistungen des Versicherers sind fäl l ig mit der Beendigung der
zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfanges der Leistung
des Versicherers notwendigen Erhebungen.
(2) Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats seit der
Anzeige des Versicherungsfalles beendet, kann der Versicherungsnehmer
Abschlagszahlung in Höhe des Betrages verlangen, den der Versicherer
voraussichtl ich mindestens zu zahlen hat. Der Lauf der Frist ist gehemmt,
solang die Erhebungen infolge eines Verschuldens des Versicherungs-
nehmers nicht beendet werden können.
(3) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherer von der Verpfl ichtung
zur Zahlung von Verzugszinsen befreit wi rd, ist unwirksam.

§ 19 Anzeigepflicht
(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des
Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schl ießen, er-
heblich sind und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, dem
Versicherer anzuzeigen. Stell t der Versicherer nach der Vertragserklä-
rung des Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im
Sinn des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur An-
zeige verpfl ichtet.
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1,
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.
(3) Das Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt
hat. In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.
(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verlet-
zung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2
sind ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen geschlossen
hätte. Die anderen Bedingungen werden auf Verlangen des Versicherers
rückwi rkend, bei einer vom Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden
Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil .
(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.
Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht ange-
zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.
(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsände-
rung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schl ießt der Versicherer die
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen.
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf die-
ses Recht hinzuweisen.

§ 21 Ausübung der Rechte des Versicherers
(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Absatz 2 bis 4 zustehenden
Rechte innerhalb eines Monats schriftl ich geltend machen. Die Frist be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der
Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet,
Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der Ausübung seiner Rechte die
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nach-
träglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung angeben,
wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.
(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Absatz 2 nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung verpfl ichtet, es sei
denn, die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen Umstand,
der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Ver-
sicherers ursächl ich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpfl ichtet.
(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Absatz 2 bis 4 erlöschen nach
Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versi-
cherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Hat der Ver-

sicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt,
beläuft sich die Frist auf zehn Jahre.

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versi-
cherer zu erfül len ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines
Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht nicht auf
Vorsatz oder auf grobe Fahrlässigkeit.
(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom
Versicherungsnehmer zu erfül lenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur
Leistung verpfl ichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs-
nehmer.
(3) Abweichend vom Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpfl ich-
tet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächl ich ist. Satz 1 gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt
hat.
(4) Die vol lständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers
nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungs-
fal les bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobl iegenheit zur Voraus-
setzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf die Rechtsfolge hingewiesen hat.
(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer
vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstbeitrag
(1) Wird der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, ist
der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom
Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten.
(2) Ist der einmalige oder der erste Beitrag bei Eintritt des Versiche-
rungsfal les nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pfl ichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung
nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder
durch einen auffäl l igen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgebeitrag
(1) Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zah-
lungsfr ist bestimmen, die mindestens 2 Wochen betragen muss. Die Be-
stimmung ist nur wi rksam, wenn sie die rückständigen Beträge des
Beitrages, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen
angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden
sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils getrennt
anzugeben.
(2) Tri tt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt mi t der Zahlung des Beitrags oder Zinsen oder
Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpfl ichtet.
(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung
einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung
der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Be-
stimmung der Zahlungsfr ist so verbunden werden, dass sie mit Fristab-
lauf wi rksam wi rd, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt
mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei
der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wi rd unwirk-
sam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der
Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden
ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2
bleibt unberührt.

NÜRNBERGER
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§ 194 Anzuwendende Vorschriften, Absatz 1
(1) Soweit der Versicherungsschutz nach den Grundsätzen der Scha-
densversicherung gewährt wi rd, sind die §§ 74 bis 80 und 82 bis 87 an-
zuwenden. Die §§ 23 bis 27 und 29 sind auf die Krankenversicherung nicht
anzuwenden. § 19 Absatz 4 ist auf die Krankenversicherung nicht anzu-
wenden, wenn der Versicherungsnehmer die Verletzung der Anzeige-
pfl icht nicht zu vertreten hat. Abweichend von § 21 Absatz 3 Satz 1 beläuft
sich die Frist für die Geltendmachung der Rechte des Versicherers auf
drei Jahre.

§ 196 Befristung der Krankentagegeld-Versicherung
(1) Bei der Krankentagegeld-Versi cherung kann vereinbart werden, dass
die Versicherung mit Vollendung des 65. Lebensjahres der versicherten
Person endet. Der Versicherungsnehmer kann in diesem Fall vom Versi-
cherer verlangen, dass dieser den Antrag auf Abschluss einer mit Voll-
endung des 65. Lebensjahres beginnenden neuen Krankentagegeld-Ver-
sicherung annimmt, die spätestens mit Vollendung des 70. Lebensjahres
endet. Auf dieses Recht hat der Versicherer ihn

frühestens sechs Monate vor dem Ende der Versicherung unter Beifügung
des Wortlauts dieser Vorschrift in Textform hinzuweisen. Wird der Antrag
bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Vollendung des 65. Lebensjahres
gestell t, hat der Versicherer den Versicherungsschutz ohne Risikoprüfung
oder Wartezeiten zu gewähren, soweit der Versicherungsschutz nicht
höher oder umfassender ist als im bisherigen Tari f.
(2) Hat der Versicherer den Versicherungsnehmer nicht nach Absatz 1
Satz 3 auf das Ende der Versicherung hingewiesen und wi rd der Antrag
vor Vollendung des 66. Lebensjahres gestell t, gilt Absatz 1 Satz 4 ent-
sprechend, wobei die Versicherung mit Zugang des Antrags beim Versi-
cherer beginnt. Ist der Versicherungsfall schon vor Zugang des Antrags
eingetreten, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpfl ichtet.
(3) Absatz 1 Satz 2 und 4 gilt entsprechend, wenn in unmittelbarem An-
schluss an eine Versicherung nach Absatz 1 Satz 4 oder Absatz 2 Satz 1
eine neue Krankentagegeld-Versi cherung beantragt wi rd, die spätestens
mit Vollendung des 75. Lebensjahres endet.
(4) Die Vertragsparteien können ein späteres Lebensjahr als in den vor-
stehenden Absätzen festgelegt vereinbaren.

Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (VAG)
§ 140 Rückstellung für Beitragsrückerstattung,
Absatz 1
(1) Die der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugewiesenen Be-
träge dürfen nur für die Überschussbeteil igung der Versicherten ein-
schl ießlich der durch § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes vorge-
schriebenen Beteil igung an den Bewertungsreserven verwendet werden.
In Ausnahmefällen kann die Rückstellung für Beitragsrückerstattung,
soweit sie nicht auf bereits festgelegte Überschussanteile entfällt, mi t
Zustimmung der Aufsichtsbehörde im Interesse der Versicherten heran-
gezogen werden, um
1. einen drohenden Notstand abzuwenden,
2. unvorhersehbare Verluste aus den überschussberechtigten Versiche-
rungsverträgen auszugleichen, die auf allgemeine Änderungen der Ver-
hältnisse zurückzuführen sind, oder

3. die Deckungsrückstellung zu erhöhen, wenn die Rechnungsgrundlagen
auf Grund einer unvorhersehbaren und nicht nur vorübergehenden Än-
derung der Verhältnisse angepasst werden müssen.
Bei Maßnahmen nach Satz 2 Nummer 2 oder Nummer 3 sind die Versi-
chertenbestände verursachungsor ientiert zu belasten.

Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)
§ 1 Form und Voraussetzungen
(1) Zwei Personen gleichen Geschlechts, die gegenüber dem Standesbe-
amten persönl ich und bei gleichzeitiger Anwesenheit erklären, mitein-
ander eine Partnerschaft auf Lebenszeit führen zu wol len (Lebenspart-
nerinnen oder Lebenspartner), begründen eine Lebenspartnerschaft. Die
Erklärungen können nicht unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung
abgegeben werden.
(2) Der Standesbeamte sol l die Lebenspartner einzeln befragen, ob sie
eine Lebenspartnerschaft begründen wol len. Wenn die Lebenspartner
diese Frage bejahen, sol l der Standesbeamte erklären, dass die Lebens-
partnerschaft nunmehr begründet ist. Die Begründung der Lebenspart-
nerschaft kann in Gegenwart von bis zu zwei Zeugen erfolgen.

(3) Eine Lebenspartnerschaft kann nicht wi rksam begründet werden
1. mit einer Person, die minderjährig oder verheiratet ist oder bereits mit
einer anderen Person eine Lebenspartnerschaft führt;
2. zwischen Personen, die in gerader Linie miteinander verwandt sind;
3. zwischen vol lbürtigen und halbbürtigen Geschwistern;
4. wenn die Lebenspartner bei der Begründung der Lebenspartnerschaft
darüber einig sind, keine Verpfl ichtungen gemäß § 2 begründen zu wol -
len.
(4) Aus dem Versprechen, eine Lebenspartnerschaft zu begründen, kann
nicht auf Begründung der Lebenspartnerschaft geklagt werden. § 1297
Abs. 2 und die §§ 1298 bis 1302 des Bürgerl ichen Gesetzbuchs gelten
entsprechend.
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